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lutionäre Wachsamkeit der Werktätigen in allen Be
reichen unseres gesellschaftlichen Lebens zu erhöhen.

Drittens wurde in den Urteilen zu vielen neuen 
Fragen der Strafrechtstheorie Stellung genommen, die 
sowohl für die Praxis als auch für die Ausarbeitung 
neuer strafgesetzlicher Regelungen eine große Hilfe 
waren.

Die Entwicklung der sozialistischen Rechtspflege 
nach der 2. Parteikonferenz der SED

In der „Geschichte der Sozialistischen Einheitspartei 
Deutschlands“ wird festgestellt, daß in den Jahren 
nach der Gründung der DDR die „politischen und 
ökonomischen Bedingungen sowie das Bewußtsein der 
Arbeiterklasse und der Mehrheit der Werktätigen sich 
soweit entwickelt hatten, daß der planmäßige Aufbau 
des Sozialismus zur grundlegenden Aufgabe in der 
Deutschen Demokratischen Republik geworden war“.3

Die 2. Parteikonferenz, die vom 9. bis 12. Juli 1952 
stattfand, faßte deshalb den Beschluß, in allen Berei
chen der Gesellschaft planmäßig die Grundlagen des 
Sozialismus zu schaffen. Dazu bedurfte es auch der 
weiteren Ausgestaltung der sozialistischen Staats
macht. Das setzte voraus, den Aufbau und die Arbeits
weise der Staatsorgane entsprechend dem Prinzip des 
demokratischen Zentralismus so zu entwickeln, daß die 
Werktätigen immer stärker in die staatliche Tätigkeit 
einbezogen werden konnten. Es ging also darum, die 
Verwaltungsstruktur mit den Erfordernissen des sozia
listischen Aufbaus in Einklang zu bringen. ,

Mit dem Gesetz über die weitere Demokratisierung 
des Aufbaus und der Arbeitsweise der staatlichen Or
gane in den Ländern der DDR vom 23. Juli 1952 
(GBl. Nr. 99 S. 613) wurden im Territorium der histo
risch entstandenen fünf Länder 14 Bezirke gebildet so
wie die Zahl der Kreise von 132 auf 217 erhöht. Die 
bisher von den Landesregierungen wahrgenommenen 
Aufgaben wurden auf die Organe der Bezirke über
geleitet.

Eine bedeutsame Entwicklung hatte sich auch in 
der Tätigkeit der Staatsanwaltschaft angebahnt. Um 
die sozialistische Gesetzlichkeit und die Rechtsordnung 
weiter zu festigen sowie die Unantastbarkeit der Per
sönlichkeit und die Rechte der Bürger zu sichern, hatte 
der Ministerrat am 27. März 1952 (MipBl. S. 35) einen 
Beschluß gefaßt, der dem Generalstaatsanwalt der DDR 
die Aufsicht über alle Untersuchungen in Strafsachen 
übertrug, die von den zuständigen Organen durchge
führt wurden. Ferner wurde ihm die Aufsicht über den 
Haft- und Strafvollzug übertragen.4

Ein Höhepunkt in der Entwicklung der Staatsan
waltschaft war die Annahme des Gesetzes über die 
Staatsanwaltschaft der Deutschen Demokratischen Re
publik vom 23. Mai 1952 (GBl. Nr. 65 S. 408). 
Mit diesem Gesetz erhielt die Staatsanwaltschaft in
nerhalb unseres Staatsgefüges einen völlig neuen Platz. 
In der Begründung des Gesetzes erklärte Otto Grote
wohl, daß die Staatsanwaltschaft durch dieses Gesetz 
zum Garanten unserer demokratischen Gesetzlichkeit 
und zum Hüter unseres Rechts wird. „Dem Staats
anwalt obliegt es in Zukunft, über die Einhaltung der 
Gesetze durch alle Organe unseres demokratischen 
Staates und alle Bürger zu wachen. Er hat gegen alle 
Gesetzesverletzungen, von welcher Seite sie auch kom

men mögen, einzuschreiten und dadurch die Rechte 
unserer Bürger zu gewährleisten. Die Einhaltung der 
demokratischen Gesetzlichkeit ist ein entscheidender 
Beitrag zur Sicherung und Festigung unserer antifa
schistisch-demokratischen Ordnung. “5

Mit dem Staatsanwaltschaftsgesetz vom 23. Mai 
1952 war der organisatorische Aufbau der Staatsan
waltschaft im wesentlichen abgeschlossen, nachdem 
bereits durch die VO. über Maßnahmen zur Vereinfa
chung der Justiz vom 27. September 1951 (GBl. Nr. 117 
S. 877) die Staatsanwaltschaften in den Ländern aus 
der Justizverwaltung herausgelöst und dem General
staatsanwalt der Republik unmittelbar unterstellt 
worden waren.

Nunmehr ging es darum, ein neues Gerichtsverfas
sungsgesetz und eine neue Strafprozeßordnung zu ver
abschieden. Am 2. Oktober 1952 wurden diese Gesetze 
in der Volkskammer angenommen. Das politische An
liegen dieser neuen Gesetze bestand in der Hauptsache 
darin,
— die alten Gesetze, die sich für die Tätigkeit unserer 

Gerichte in immer stärkerem Maße als hemmend 
erwiesen, durch neue zu ersetzen,

— die demokratische Rechtsprechung aktiv und för
dernd zu unterstützen und

— die Rechtsprechung selbst zu einem Hebel der so
zialistischen Entwicklung des Staates zu machen. 
Der mit der neuen Gerichtsverfassung festgelegte

Gerichtsaufbau entsprach der neuen Verwaltungsstruk
tur. Fortan gab es Kreisgerichte, Bezirksgerichte und 
an der Spitze das Oberste Gericht, deren sachliche Zu
ständigkeit klar festgelegt war.

Mit dem neuen Gerichtsverfassungsgesetz wurde 
zugleich eine Periode beendet, in der immer wieder 
der Versuch unternommen worden war, das Gerichts
wesen durch Änderungen des alten Gerichtsverfas
sungsgesetzes den neuen Aufgaben anzupassen. Dabei 
waren aber jeweils nur Teilerfolge erzielt worden. In 
der Begründung zum Gerichtsverfassungsgesetz wurde 
deshalb u. a. kritisch vermerkt, daß viele Hemmnisse 
in der Gerichtsorganisation es verhinderten, „daß sich 
die Heranziehung der neuen Richter aus den Kreisen 
der Werktätigen voll aus wirkte, ... daß die Oberlan
desgerichte, die die Rechtsprechung in den Ländern 
lenken sollten, keine eindeutig fortschrittliche Rolle 
gespielt haben ... und auch die sehr großen Landge
richte ... nicht in allen Abteilungen vom fortschritt
lichen Geist erfüllt waren“.6

In bezug auf die neue Strafprozeßordnung mußte 
festgestellt werden:, daß bei ihrer Ausarbeitung auf 
theoretischem Gebiet keine und in der Praxis nur sehr . 
geringe Anknüpfungspunkte Vorlagen. Wichtig aber 
war, daß klare politische Vorstellungen darüber be
standen, welchen Fehlern und falschen Auffassungen 
von vornherein vorgebeugt werden mußte. Die Praxis 
hat den Beweis erbracht, daß die Strafprozeßordnung 
von 1952 ihr Ziel erreicht hat.
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